
Anlage A zur V/0030/2024 
Kurzüberblick 

Die Reform des Bundesteilhabegesetzes wirkt sich auf die Kindertagesbetreuung aus. Bis Ende 
2028 mit Wirkung zum 01.08.2029 sollen die bisherigen additiven heilpädagogischen Kitas KiBiz-
basiert finanziert werden, während möglichst viele der bisherigen Regel-Einrichtungen spätestens 
ab August 2029 in der Lage sein sollen, auch die Kinder mit schwereren Behinderungen zu be-
treuen. So sollen alle Kinder mit Behinderungen dezentral und möglichst wohnortnah Kinderta-
gesbetreuung erfahren. Es ist die Aufgabe der Kommunen, dies umzusetzen. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Die Bundesregierung hat für den Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in 
Deutschland einen gesetzlichen Rechtsanspruch geschaffen. Dieser Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz gilt seit dem 1. August 2013 für alle Kinder – selbstverständlich auch für Kinder 
mit Behinderungen – ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. 
Die Stadt Münster greift die Pflichtaufgabe zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbe-
treuung in der Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in zwei Zielen 
auf. Zum einen ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 
Jahren sicherzustellen und weiterhin sollen Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder 
mit einer Versorgungsquote von mindestens 50 % ausgebaut werden. 
Mit dem Erreichen dieser Werte werden die ISM Leitziele „Wir werden einer der führenden Bil-
dungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ und „Wir werden 
Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität mit hohem Wohnwert, Familien-
freundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft weiterentwickeln“ forciert. Durch die 
Reform des Bundesteilhabegesetzes soll erreicht werden, dass Menschen mit Behinderungen 
selbstverständlicher und selbstbestimmter als bisher am Leben in der Gesellschaft teilhaben kön-
nen. In dieser Vorlage wird dargestellt, wie die Stadt Münster sich auf den Weg der Umsetzung 
der Reform des Bundesteilhabegesetzes im Rahmen der Kindertagesbetreuung macht. 
Die Vorlage verfolgt insbesondere auch die Amtsziele: 

 „Prävention“ (Wir gehen frühzeitig auf Kinder, Jugendliche und Familien zu, um ihnen un-
sere Unterstützung anzubieten. Wir wollen Prävention statt Reaktion.)  

 „Bildung ermöglichen – Leben lernen“ (Durch Erziehung, Bildung und Betreuung fördern 
wir Kinder, Jugendliche und Familien. Wir begleiten sie frühzeitig und kontinuierlich in ih-
ren Bildungsbiografien – in der Familie, in der Kindertagesbetreuung, in der Schule sowie 
in Ausbildung und Beruf. Durch vielseitige Angebote wie Eltern-, Familien- und Jugendbil-
dung sichern wir gleiche Bildungschancen von Geburt an.). 

Dabei werden hier insbesondere Kinder mit Behinderungen in den Blick genommen. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
weiteren Gruppen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   



 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Die erforderlichen Veränderungen beruhen auf der Reform des Bundesteilhabegesetzes und den 
Vereinbarungen zur Kindertagesbetreuung des Landesrahmenvertrages Eingliederungshilfe ge-
mäß § 131 SGB IX. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Münster gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Nach aktuellen 
städtischen Vorausberechnungen könnte die Bevölkerung bis 2030 auf 334.774 Einwohner stei-
gen. Im Bereich der u3-Kinder wird eine Zunahme von 740 Kindern und im Bereich der ü3-Kinder 
eine Zunahme von 767 Kindern prognostiziert (V/0549/2021).  

Die wachsende Stadt, die alle Bereiche des Lebens betrifft, ist eine zentrale Herausforderung, der 
sich Münster stellen muss.  

Die demographische Entwicklung der Stadt Münster ist ein grundlegender Bestandteil der Kita-
ausbauplanung.  
Alle Maßnahmen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder orientieren sich an der kleinräumi-
gen Bevölkerungsprognose der Stadt Münster und sind darauf ausgerichtet, eine familienfreundli-
che Stadtentwicklung zu fördern. Dazu tragen insbesondere die bedarfsgerechte Schaffung von 
Plätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für ü3-Kinder und der Ausbau von u3-Plätzen sowie 
der Entwicklung von Familienzentren bei.  

Im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitsfelder der Kindertagesbetreuung werden wichtige As-
pekte wie Barrierefreiheit, Inklusion, Sprachförderung und Qualifizierung differenziert berücksich-
tigt und unterstützen eine familienfreundliche Entwicklung in Münster. Weiterhin steht der Ausbau 
von Kindertagesbetreuungsangeboten im Einklang mit der Ausrichtung Münsters als führender 
Wirtschaftsstandort. 
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